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RS OGH 1959/10/14 5Ob414/59
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 14.10.1959

Norm

ABGB §833 D2

Rechtssatz

Bei der im Verhältnis der Anteile vorzunehmenden Aufteilung der Benützung hat der Richter darauf zu achten, daß sie

den praktischen Bedürfnissen der Miteigentümer entspricht und am wenigsten Kosten verursacht.

Entscheidungstexte

5 Ob 414/59
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